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L-270 

 

 

 

Die landrätliche Finanzkommission 

 

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 18. April 2023 

 

zur 

 

Teilrevision des Gesetzes über die Urner Kantonalbank (UKBG) 

 

beantragt dem Landrat, 

folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat vom 18. April 2023 zur Teilrevision des 

Gesetzes über die Urner Kantonalbank (UKBG) wird mit folgender Änderung zugestimmt: 

 

Artikel 4 Absatz 1 

 
1 Die Bank betreibt im Rahmen ihres Zwecks alle banküblichen Geschäfte. Daneben kann sie wei-

tere Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Zweckerfüllung dienen. Dabei geht sie keine 

übermässigen Risiken ein. 
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